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D as Bundesberggesetz und das
Wasserhaushaltsgesetz geben
einen bundesrechtlichen Rah-

men vor (vgl. [1]). Dieser wird durch
die Leitfäden der Bundesländer spezi-
fiziert (Abb. 1 + 2). Im Folgenden wer-
den allgemeine Hinweise auf die recht-
lichen Verfahren geliefert. Dies ersetzt
jedoch nicht einen Blick in den län-
derspezifischen Leitfaden.

Wasserrechtliches Verfahren

Wärmepumpen zur Nutzung von Erd-
wärme und Grundwasser unterliegen
grundsätzlich der Erlaubnispflicht (An-
zeigepflicht). Der Antrag auf eine was-
serrechtliche Erlaubnis ist bei der zu-
ständigen Behörde zu stellen. In der
Regel entscheidet das zuständige Land-
ratsamt als Genehmigungsbehörde über
den Antrag zur Errichtung und zum
Betrieb einer Wärmepumpe. Hier kön-
nen auch Auskünfte über mögliche Ab-
weichungen von der grundsätzlichen
Erlaubnispflicht eingeholt werden. In
festgesetzten Wasserschutzgebieten sind
die jeweiligen Genehmigungspflichten
und Verbotstatbestände der Wasser-
schutzgebietsverordnungen zu berück-
sichtigen. Entsprechende Anträge kön-
nen im Zusammenhang mit dem An-
trag auf wasserrechtliche Erlaubnis ge-
stellt werden. Die erforderlichen was-
serrechtlichen Zulassungen müssen vor
Beginn der Bauarbeiten vorliegen.

Damit über einen Antrag auf wasser-
rechtliche Erlaubnis für eine Wärme-
pumpe zügig entschieden werden kann,
ist es wichtig, dass der Antrag vollstän-

dig ausgefüllt und mit allen Unterlagen
versehen gestellt wird. In Abstimmung
mit der zuständigen Behörde sind die
Unterlagen mindestens in zweifacher
Ausfertigung einzureichen. Hinweise
zu Planung und Ausführung gibt die
VDI 4640, analog zu verschiedenen
länderspezifische Leitfäden zur Nut-
zung von Erdwärme.

Folgende Unterlagen sind dem Antrag
auf eine wasserrechtliche Erlaubnis bei-
zufügen:

• Übersichtskarte ca. im Maßstab
1:25.000 oder 1:50.000,

• Lageplan ca. im Maßstab 1:500 bis
1:5000 mit Kennzeichnung des Stan-

dortes der Erdwärmesondenanlage
und Flurstücksnummer,

• Zweck bzw. Erläuterungen der Maß-
nahme,

• Beschreibung der Erdwärmesonden-
anlage mit vorgesehener Tiefe, An-
zahl der Sonden, Ausbaumaterial und
Wärmeträgerflüssigkeit, 

• Angaben zu den geologischen und
hydrogeologischen Untergrundver-
hältnissen,

• Beschreibung des Bohrverfahrens und
ggf. der Abdichtung,

• Beschreibung der Wärmepumpen-
Anlage, Sicherheitseinrichtungen und
verwendeter Kältemittel,

• Qualitätsnachweise/Zertifizierungen
für Sondenmaterial,

Praktische Hinweise zur Genehmigungs-
praxis der thermischen Nutzung des 
Untergrundes
Genehmigungsverfahren ■ Erdwärmesonden zur Nutzung von Erdwärme und Grundwas-
ser unterliegen grundsätzlich der Erlaubnispflicht. Für das Genehmigungsverfahren müssen
eine Reihe unterschiedlicher Informationen und Sachverhalte vorgelegt werden, die Errich-
tung von Erdwärmesondenanlagen ist ein Fall für Fachleute. Der vorliegende Artikel liefert
wichtige Hinweise für die Planungsphase von geothermischen Anlagen in der oberflächen-
nahen Geothermie.

Abb. 1 Leitfaden oberflächennahe 
Erdwärmeanlagen Schleswig-Holstein

Abb. 2 Leitfaden Erdwärmenutzung 
in Niedersachsen
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• bei Bohrungen über 100 m Qualifi-
kationsnachweis des verantwortlichen
Bohrgeräteführers und Prüfzeugnis
der Bohranlage.

Der Verfahrensablauf in den Bundes-
ländern Bayern und Baden-Württem-

berg ist in Abbildung 2 bzw. Abbil-

dung 3 dargestellt. Einige Bundeslän-
der und Landkreise bieten Karten-
werke bzw. Map-Server zur Überprü-
fung der prinzipiellen Machbarkeit
von Erdwärmesondenbohrungen an.
Genannt seien hier das Informations-

system Oberflächennahe Geothermie
des Landesamt für Geologie, Rohstof-
fe und Bergbau (LGRB) Baden-Würt-
temberg und die Kartenwerke der ein-
zelnen Landkreise in Hessen zur Iden-
tifizierung von wasserwirtschaftlich
bzw. hydrogeologisch günstigen

3

Schemaskizze für die wasserrechtliche 
Behandlung von Erdwärmesonden

Anzeige des Vorhabens nach Art. 34 Abs. 1 BayWG
bzw. § 127 BBergG bei der Kreisverwaltungsbehörde

(KVB)

Prüfung auf Vollständigkeit und Brauchbarkeit
durch die KVB

Beurteilung durch das Wasserwirtschaftsamt (WWA)

Ungünstige Verhältnisse:
– Gespannte GwVerhältnisse
– Durchteufung eines GwStauers
– Problematischer GwLeiter

Lage in einem WSG

Lage in 
Zone III B

Antrag auf Aus-
nahme v. d. Schutz-
gebietsverordnung *)

Prüfung durch
KVB und WWA **)

Lage in 
Zone I - III
(bzw. III A)

Mitteilung durch KVB,
dass Ausnahme-

genehmigung von der
SchutzgebietsV grund-
sätzlich nicht möglich

Günstige Verhältnisse:
– kein Grundwasseraufschluss zu

erwarten oder nur 1. GwStockwerk 
betroffen und freier GwSpiegel

Keine wasserrechtliche Erlaubnispflicht

Nach einem Monat kann mit dem Bau
der Anlage begonnen werden oder 

vorher, wenn Zustimmung durch KVB
erfolgt ist (entspr. Art. 34 BayWG)

Untersagung nach Art. 34 Abs. 2 BayWG
und Mitteilung, dass Wasserrechtsverfahren

nach Art. 17 BayWG erforderlich ist (durch KVB)

Antrag nach Art. 17 BayWG *)

Prüfung der Erlaubnisfähigkeit
durch KVB und WWA **)

Erlaubnisfähig ohne
weitere Auflagen

Erteilung einer
Erlaubnis 

nach Art. 17
BayWG durch KVB

Erteilung einer
Erlaubnis mit

Auflagen nach Art. 17
BayWG durch KVB

Ablehnung des
Antrags durch KVB

Erlaubnisfähig bei
Einhaltung weiterer

Auflagen
Nicht erlaubnisfähig 

Ausnahme-
genehmigung

durch
KVB erteilt

Ausnahme-
genehmigung

durch KVB
abgelehnt

Anzeigeverfahren und erforderliche Unterlagen 
s. Kap. 4.3 u. Anlage 4

Hinweis: Schema deckt nur 
typische Fallgestaltungen ab.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit!

*) Antragsunterlagen u. -umfang i. d. R.
identisch (4-fach erforderlich)

**) Prüfung läuft i. d. R. zeitgleich
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Abb. 3 Verfahrensablauf in Bayern
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bzw. ungünstigen Gebieten (Abb. 5).
Wichtige Besonderheiten für die Bun-
desländer Bayern, Hessen und Baden-
Württemberg sind in Tabelle 1 zu-
sammenfassend dargestellt. Generell
ist der Umfang eines Genehmigungs-
antrags von den Anforderungen der
zuständigen Behörde abhängig. So
können die erforderlichen Anlagen in

einem Fall nur eine Übersichtskarte, ei-
nen Lageplan mit Markierung der
Bohrpunkte und ein Sicherheitsda-
tenblatt zum verwendeten Wärmeträ-
germedium enthalten. Im anderen Fall
müssen als Anlagen Sicherheitsdaten-
blätter und Prüfzertifikate zu sämtli-
chen zum Einsatz kommenden Stoffen
(Wärmeträgermedium, Verpressmate-

rial, Sondenmaterial, Kältemittel etc.)
beigefügt werden. Auch sind zum Teil
detaillierte Angaben und Ausarbei-
tungen zu den geologischen und hy-
drogeologischen Standortgegebenhei-
ten sowie Beschreibungen zum Um-
gang mit Bohrrisiken wie artesisch ge-
spanntem Grundwasser oder Klüften
erforderlich. 

Abb. 4 Verfahrensablauf in Baden-Württemberg
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Bayern Hessen Baden-Württemberg

Einholung von 
Vorabinformationen 
(Lage im Wasserschutzgebiet,
Tiefenbegrenzungen)

Besonderheiten bei Lage 
im Wasserschutzgebiet

Grenzabstände

Tiefenbegrenzungen

erforderlicher 
Bohrdurchmesser

Voranfrage bei den zuständi-
gen Wasserwirtschaftsämtern

Bohrungen und damit Erdwär-
mentzug generell nicht mög-
lich; 
in der Zone III B Ausnahme-
genehmigungen möglich

teilweise gefordert

Bohrungen dürfen generell 
nicht in das zweite Grund-
wasserstockwerk einbinden

Sondenbündel + 60 mm

Kartenwerke zu wasser-
wirtschaftlich bzw. hydro-
geologisch günstigen/
ungünstigen Gebieten

Sondenbohrungen 
in der Zone III B möglich

generell gefordert 
(5 m zur Flurstücksgrenze)

bei hydrogeologisch
ungünstigen Regionen 
(vgl. entsprechende 
Kartenwerke) möglich

Sondenbündel + 60 mm

Informationssystem des 
LGRB (derzeit für die Rhein-
ebene und Oberschwaben
verfügbar)

bei Sondenbohrungen in der
Zone III B nur reines Wasser
als Wärmeträgermedium
möglich

teilweise

teilweise bei hydrogeologisch
ungünstigen Regionen 
(vgl. entsprechende Karten-
werke) möglich

keine generellen Anforderun-
gen (Ausnahmen in einzelnen
Landkreisen/Städten möglich)

Tabelle 1 Vergleich der Bundesländer Bayer, Hessen und Baden-Württemberg
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Bergrechtliches Verfahren

Grundsätzlich müssen Bohrungen
nach dem Lagerstättengesetz recht-
zeitig beim zuständigen Landesamt
gemeldet werden. Zusätzlich kann ent-
sprechend dem Bundesberggesetz
eine Genehmigung für das Aufsuchen
und Gewinnen nötig sein. Finden je-
doch Gewinnung und Nutzung der
Erdwärme auf demselben Grundstück
statt und wird das Nachbargrundstück
weder thermisch noch baulich beein-
flusst, ist keine bergrechtliche Bewil-

ligung für die Gewinnung nötig. Ob
diese thermische Beeinflussung aus-
geschlossen werden kann, muss teil-
weise durch Modellrechnungen nach-
gewiesen werden. Soll die Gewinnung
von Erdwärme über eine Bohrtiefe
von mehr als 100 m geschehen, so ist
hierüber eine Anzeige vorzulegen. In
diesem Fall müssen auch die Vorgaben
für einen Betriebsplan beachtet wer-
den. Für die Antragsunterlagen gel-
ten die entsprechenden obigen An-
gaben.

Erdwärmesondenanlagen,

ein Fall für Fachleute 

Für die Wärmepumpe, die von der Ver-
arbeitung und der Fertigung höchsten
Anforderungskriterien unterliegt, gibt
es das Gütesiegel Wärmepumpen. Die-
ses weist nach, dass der Wärmepum-
pentyp von einem unabhängigen Prü-
finstitut überwacht wird und den Kri-
terien des Bundesverbandes Wärme-
pumpe (BWP e.V.), der dieses Güte-
siegel in Deutschland verleiht, ent-
spricht.Eine Wärmepumpe kann
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Abb. 5  Machbarkeitskarte Baden-Württemberg: Hydrogeologische Kriterien

Legende zur Karte Hydrogeologische Kriterien zur Anlage 
von Erdwärmesondenin Baden-Württemberg
Nutzerhinweis:Die Karte wurde als Übersicht auf der Basis der Hydrogeologi-

schen Übersichtskarte Baden-Württemberg 1:500.000 erstellt. Sie zeigt die

„Kriterien zur Anlage von Erdwärmesonden“ landesweit in generalisierter

Form. In Wasserschutzgebieten unterliegt die Anlage von Erdwärmesonden

Sonderregelungen. Die Karte ist nicht für die abschließende Beurteilung ei-

nes Erdwämesonden-Standortes im Einzelfall geeignet.

Flächen in rechtskräftigen und fachtechnisch abgegrenzten 
Wasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten 
(dargestellt sind Flächen > 1 km2)

Anlage von Erdwärmesonden nicht erlaubt bzw. 

im Einzelfall zu beurteilen

Flächen ausserhalb von Schutzgebieten

A Untergrundverhältnisse für den Bau und Betrieb von

Erdwärmesonden ohne Tiefenbeschränkung hydro-

geologisch günstig

B1 Untergrundverhältnisse für den Bau und Betrieb von

Erdwärmesonden bis zu einer Tiefe von 200 m hydro-

geologisch günstig. Bei größeren Bohrtiefen wegen

ausgeprägter Stockwerksgliederung hydrogeologisch

ungünstig und Einzelfallprüfung erforderlich

B2 Untergrundverhältnisse für den Bau und Betrieb von

Erdwärmesonden bis zu einer Tiefe von 100 m hydro-

geologisch günstig. Bei größeren Bohrtiefen wegen

ausgeprägter Stockwerksgliederung hydrogeologisch

ungünstig und Einzelfallprüfung erforderlich

B3 Untergrundverhältnisse für den Bau und Betrieb 

von Erdwärmesonden hydrogeologisch nur bis zu

begrenzten Tiefen unter 100 m günstig; Einzelfall-

prüfung erforderlich

C Untergrundverhältnisse für den Bau und Betrieb von

Erdwärmesonden wegen bohr- und ausbautechni-

scher Schwierigkeiten nur eingeschränkt günstig bis

problematisch. Bau und Betrieb unter zusätzlichen

Auflagen meist möglich 

D Ungeklärte und stark wechselnde Untergrundverhält-

nisse; Ungeklärte und stark wechselnde Untergrund-

verhältnisse; Einzelfallprüfung erforderlich

1/8 Seite
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aber nur so gut und effektiv arbeiten,
wie Ihre Anbindung an die Wärme-
quelle dies zulässt. Dies bedeutet, die ef-
fektive Qualität einer Wärmepumpen-
anlage für die Gewinnung von Erd-
wärme hängt maßgeblich von der Qua-
lität und den Eigenschaften der ver-
wendeten Erdwärmesonden- bzw. Erd-
kollektormaterialien sowie von der
fachgerechten Auslegung und Instal-
lation dieser Anlagenkomponenten ab.

Neben der optimalen Nutzung von En-
ergie aus dem Erdreich ist der Schutz
von Trinkwasser ein wichtiges Krite-
rium beim Errichten einer Erdwär-
mesondenanlage. Einerseits ist insbe-
sondere bei den Bohrarbeiten sowie
dem Verfüllen des Bohrloches mittels
eingepresster Suspension darauf zu
achten, das Grundwasserschichten in-
takt und wieder sicher verschlossen
bzw. mehrere Grundwasserhorizonte
wieder sicher voneinander getrennt

werden. Auch müssen Bohrfirmen in
der Lage sein, auf geologische und hy-
drogeologische Gegebenheiten ent-
sprechend zu reagieren. Beispielswei-
se müssen Arteser beherrscht und si-
cher verschlossen werden. Denn auf-
grund der z. T. großen Wassermengen
kann es dabei zu erheblichen Schäden
führen, die sich vermeiden lassen,
wenn das Bohrpersonal versiert ist und
das notwendige Equipment zur Ver-
fügung steht. Im Zuge der Vorkonzep-
tion von erdgekoppelten Wärmepum-
penanlagen sollte in jedem Fall auch
die grundsätzliche Genehmigungs-
fähigkeit der Anlage sowie mögliche
Auflagen und Anforderungen abge-
klärt werden. Dies kann zum einen di-
rekt bei der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde oder mit Hilfe der ent-
sprechenden Leitfäden, Kartenwerke
oder Map-Server erfolgen. Ohne die-
se Voranfrage können mögliche Aufla-
gen wie Tiefenbegrenzungen, speziel-

le Anforderungen an den Bohrdurch-
messer oder das Wärmeträgermedi-
um bei der Dimensionierung des Erd-
wärmetauschers bzw. bei der Ermitt-
lung der Gesamtkosten keine Berück-
sichtigung finden. Die Kosten für die
Errichtung der Wärmequelle können in
manchen Fällen aufgrund von spezi-
ellen Auflagen stark ansteigen, damit
die prognostizierte Amortisationsdauer
der Anlage verlängern und die Wirt-
schaftlichkeit gefährden. Im schlimm-
sten Fall muss bei einer nicht Geneh-
migungsfähigkeit des Erdwärmetau-
schers zu einem späten Zeitpunkt im
Bauablauf auf ein alternatives Heizsy-
stem ausgewichen werden. Hier kann
eine frühzeitige qualifizierte Beratung
durch Fachpersonal helfen Fehlinve-
stitionen zu vermeiden. Des Weiteren
ist es einem Bauherrn oft nicht mög-
lich die Genehmigungsunterlagen
selbst zusammen zu stellen. Bei einigen
Unteren Wasserbehörden sind ent-

1 km

Topographische Grundlage: TK 50 der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation, Wiesbaden, Verv.-Nr. 2001-3-112

0 0,5

.

.

wasserwirtschaftlich günstig

Gebiete außerhalb von Trink-
wasser- und Heilquellenschutz-
gebieten oder in deren weite-
ren qualitativen Schutz-zonen
WSG IIIB oder HSQG III/2

wasserwirtschaftlich ungünstig

Gebiete in den Zonen WSG III,
IIIA und HQSG III, III/1 und 
HQSG B

wasserwirtschaftlich unzulässig

Gebiete in den Zonen WSG I, II,
vereinzelt IIIA und HQSG III, 
sowie HQSG A

Abb. 6  Auszug aus dem Leitfaden: Erdwärmenutzung in Hessen (2005)
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sprechende geologische/hydrogeolo-
gischen Gutachten erforderlich, die
bestenfalls von Fachbehörden (kosten-
pflichtig) oder von Fachbüros zu er-
stellen sind.

Insgesamt gibt es keine einheitliche
Vorgehensweise bei wasser- und berg-
rechtlichen Genehmigungsverfahren
für erdgekoppelte Wärmepumpenan-
lagen in Deutschland bzw. auch inner-
halb der einzelnen Bundesländer. Was
in einem Landkreis ohne Problem ge-
nehmigt wird, kann im benachbarten
Kreis ein erhebliches Problem darstel-
len. Hier ist das Beispiel Grenzabstän-
de zu nennen [1]. Das gleiche gilt für
die entstehenden Kosten und den zeit-
lichen Rahmen. Die Kosten variieren
von Kreis zu Kreis und werden ebenso
unterschiedlich berechnet. Hierzu kön-
nen keine pauschalen Voraussagen ge-
troffen werden. Der zeitliche Rahmen
für eine Genehmigung liegt typischer-
weise zwischen vier bis sechs Wochen.
Die oben genannten Informationen
können helfen die Verfahrensdauer für

die Genehmigung deutlich zu be-
schleunigen, die Unterstützung durch
qualifiziertes Fachpersonal sollten sie
nicht ersetzen.
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